
 

 

München, 13. November 2020 

 

Dürfen Schüler und Schülerinnen 

mit Krankheits- und Erkältungs-Anzeichen 

in die Schule? 

Informationen für Eltern und Erziehungs-Berechtigte 

 

 

Text in Leichter Sprache 

 

 

 

 

Mein Kind muss bei diesen neuen Krankheits-Anzeichen 

immer zu Hause bleiben: 

 Fieber 

 Husten 

 Atem-Beschwerden: kurzes schnelles Atmen, bekommt kaum Luft 

 kann plötzlich nichts mehr schmecken oder riechen 

 Hals-Schmerzen 

 Ohren-Schmerzen 

 Schnupfen mit Fieber 

 Glieder-Schmerzen: Körper-Teile tun weh, 

zum Beispiel Arme, Beine 

 starke Bauch-Schmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

 

Rufen Sie eine Arzt-Praxis an, wenn Ihr Kind ärztliche Hilfe braucht !  



Wann darf mein Kind nach überstandener Erkrankung 

wieder zur Schule? 

 Ihr Kind darf mindestens  24 Stunden lang 

keine Krankheits-Anzeichen mehr haben. 

Das Kind darf aber einen leichten Schnupfen 

und gelegentlichen Husten noch haben. 

 Das Kind darf  24 Stunden lang kein Fieber haben.  

UND: 

 Das Kind darf erst dann zur Schule: 

 Wenn der Arzt / die Ärztin ein Attest geschrieben hat. 

 Oder wenn es einen Corona-Test gemacht hat. 

Und das Ergebnis negativ ist. 

Der Arzt / die Ärztin entscheidet, ob ein Corona-Test notwendig ist.  

 

 

 

 

 

 

 

Darf mein Kind mit leichten Erkältungs-Anzeichen 

( Schnupfen ohne Fieber, gelegentlichen Husten ) 

in die Schule gehen? 

Wenn die Erkältungs-Anzeichen neu sind. 

Und in kurzer Zeit nicht schlimmer werden. 

 

Jahrgangs-Stufen 1 bis 4: 

Schüler*innen dürfen auch mit leichten Erkältungs-Anzeichen zur Schule. 

 

  



Ab der Jahrgangs-Stufe 5:  

 Schüler*innen dürfen nicht mehr zur Schule gehen, 

wenn sie Erkältungs-Anzeichen haben.  

 Sie dürfen erst wieder zur Schule gehen: 

Wenn sie nach mindestens 48 Stunden kein Fieber bekommen. 

UND: 

 Wenn zu Hause keine erwachsene Person Erkältungs-Anzeichen hat. 

Oder jemand hat Erkältungs-Anzeichen, 

hat aber einen neuen Corona-Test gemacht. 

Und das Ergebnis ist negativ.  
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